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ARZT & WIRTSCHAFT · techniSche daten

Diese Angaben gelten für: ARZT & WIRTSCHAFT

Format der Zeitschrift: 207 mm breit, 280 mm hoch 
Satzspiegel: 178 mm breit, 257 mm hoch 
  3 Spalten je 56 mm breit 
Bei anzeigen im anschnitt müssen relevante Motivteile (texte, 
Logos etc.) mit mindestens 5 mm abstand zum Beschnitt und 
zum Bund angelegt werden.

Druck- und Bindeverfahren: 
umschlag im Bogenoffset,  
inhalt im rollenoffset (iSO 12647-2),  
Klebebindung

Diese Angaben gelten für: ARZT & WIRTSCHAFT Dermatologie, ARZT & WIRTSCHAFT Gynäkologie,  
ARZT & WIRTSCHAFT Orthopädie/Rheumatologie, ARZT & WIRTSCHAFT Pädiatrie, ARZT & WIRTSCHAFT Urologie

Format der Zeitschrift: 207 mm breit, 280 mm hoch 
Satzspiegel: 178 mm breit, 257 mm hoch 
  3 Spalten je 56 mm breit 
Bei anzeigen im anschnitt müssen relevante Motivteile (texte, 
Logos etc.) mit mindestens 5 mm abstand zum Beschnitt und 
zum Bund angelegt werden.

Druck- und Bindeverfahren: 
Bogenoffset,  
rückendrahtheftung

Diese Angaben gelten für: ARZT & WIRTSCHAFT EditionMED

Format der Zeitschrift: 200 mm breit, 270 mm hoch 
Satzspiegel: 178 mm breit, 247 mm hoch 
  3 Spalten je 56 mm breit 
Bei anzeigen im anschnitt müssen relevante Motivteile (texte, 
Logos etc.) mit mindestens 5 mm abstand zum Beschnitt und 
zum Bund angelegt werden.

Druck- und Bindeverfahren: 
Bogenoffset,  
rückendrahtheftung

Profile: 
Umschlag: iSO coated v2 300 % 
Inhalt: PSO LWc improved (eci) 
kostenloser Download der Profile:  
http://www.eci.org/de/downloads

Datenformate: 
anlieferung von daten als hochaufgelöste composite-PdF-datei 
(Version 1.3 – 1.5), Bilder mindestens 300 dpi, Strichscans (z.B. 
Texte, Grafiken) mindestens 800 dpi. Anlage im Originalformat 
zzgl. 3 mm Beschnittzugabe und Schnittmarken.

Datenanlieferung: 
Per e-Mail an: aw-anzeigen@medtrix.group

Proof: für Farbanzeigen ist ein Farb-Proof mit Fogra Medienkeil 
V3.0. mit Prüfprotokoll vom Kunden mitzuliefern.  
ansonsten bestehen keine ersatzansprüche des Kunden  
wegen etwaiger Farbabweichungen.

Datenarchivierung: daten werden archiviert. unveränderte  
Wiederholungen sind deshalb in der regel möglich.  
eine datengarantie wird jedoch nicht übernommen.

Gewährleistung: 
1. Für die aufnahme von anzeigen in bestimmte nummern  
oder ausgaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr 
geleistet.
2. der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie  
Wiedergabe der Anzeigen entsprechend Ausdruck auf Auflagen-
papier. Voraussetzung ist die Zusendung geeigneter druckvor-
lagen.
3. Farbanzeigen: Bei digital übermittelten druckvorlagen für 
Farbanzeigen ist gleichzeitig ein Farb-Proof vom Kunden mitzu-
liefern. ansonsten bestehen keine ersatzansprüche des Kunden 
wegen etwaiger Farbabweichungen.

4. reklamationen müssen vom auftraggeber bei offensichtlichen 
Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach eingang 
der rechnung geltend gemacht werden. nicht offensichtliche 
Mängel muss der auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröf-
fentlichung der entsprechenden druckschrift reklamieren. Bei 
fehlerhaftem abdruck einer anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung 
einwandfreier druckvorlagen und rechtzeitiger reklamation, 
kann der auftraggeber den abdruck einer einwandfreien ersatz-
anzeige (nacherfüllung) verlangen. der anspruch auf nacherfül-
lung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unver-
hältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm 
gesetzte angemessene Frist verstreichen, so hat der auftraggeber 
das recht vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminde-
rung in dem ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der 
anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleistungsansprüche von 
Kaufleuten als Auftraggeber verjähren innerhalb 12 Monate nach 
Veröffentlichung der entsprechenden anzeige oder Beilage.
5. Sind etwaige Mängel bei den druckunterlagen nicht sofort er-
kennbar, sondern werden diese erst beim druckvorgang deutlich, 
so hat der Kunde bei ungenügendem abdruck keine ansprüche.
6. Beachtet der Kunde die empfehlungen des Verlags zur erstel-
lung und Übermittlung von digitalen druckunterlagen nicht, so 
stehen ihm keine ansprüche wegen fehlerhafter anzeigenveröf-
fentlichung zu.
7. der Kunde haftet dafür, dass die übermittelten dateien frei 
von computerviren sind. dateien mit computerviren kann der 
Verlag löschen, ohne dass der Kunde hieraus ansprüche herlei-
ten könnte. der Verlag behält sich zudem ersatzansprüche vor, 
wenn die computerviren beim Verlag weiteren Schaden verursa-
chen.
8. Für vom auftraggeber bereitgestelltes Material (einhefter, Bei-
lagen etc.) übernimmt der Verlag keine Gewähr für die richtig-
keit der als geliefert bezeichneten Mengen oder Qualitäten.


